Die Institutionen der politischen Partizipation des Berner Jura – ein aktueller Überblick
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Am 13. September 2004 hat der Grosse Rat das Gesetz über das Sonderstatut des Berner Juras („statut particulier“) und über die französischsprachige Minderheit des zweisprachigen Amtsbezirks Biel (Sonderstatutsgesetz) verabschiedet. Zusammen mit der ausführenden Sonderstatutsverordnung ist es am 1. Januar 2006 in Kraft getreten und stützt sich auf Artikel 4 und 5 der Berner Kantonsverfassung. Diesen Verfassungsvorschriften zufolge ist den Bedürfnissen von sprachlichen, kulturellen und regionalen Minderheiten Rechnung zu tragen. Ihnen können deshalb besondere Befugnisse zuerkannt werden. Dem Berner Jura billigt die Kantonsverfassung ausdrücklich eine solche besondere Stellung zu, die es ihm ermöglichen soll, seine Identität zu bewahren, seine sprachliche und kulturelle Eigenart zu erhalten und an der kantonalen Politik aktiv teilzunehmen. Das Sonderstatutgesetz regelt nunmehr diese „besondere Stellung“ näher. Es beabsichtigt ferner die Förderung der Zweisprachigkeit im Amtsbezirk Biel und die Stärkung der Situation seiner französischsprachigen Bevölkerung als sprachliche und kulturelle Minderheit. Nicht zuletzt soll das Sonderstatutgesetz, wie von der Verfassung vorgesehen, zur Stärkung des kantonalen Zusammenhalts beitragen. 

Mit dem Sonderstatutgesetz wurden als neue Institutionen der Bernjurassische Rat (BJR; Conseil du Jura bernois, CJB) und der Rat für französischsprachige Angelegenheiten des zweisprachigen Amtsbezirks Biel (RFB; Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne, CAF) errichtet. Aus diesem Anlass will der vorliegende Beitrag einen aktuellen Überblick über die Institutionen der politischen Partizipation des Berner Jura nach Inkrafttreten des Sonderstatutsgesetzes vermitteln. 
Bernjurassischer Rat
Der Bernjurassische Rat ist als Nachfolgeinstitution des Regionalrates des Berner Juras und des französischsprachigen Biels der regionale Ansprechpartner des Regierungsrates und der Kantonsverwaltung. Er verfügt über ein Generalsekretariat in Neuenstadt und setzt sich aus vierundzwanzig Mitgliedern zusammen, welche in allgemeinen Proporzwahlen für eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt werden. Dabei sind drei der vierundzwanzig Sitze dem Amtsbezirk Neuenstadt vorbehalten. Die restlichen Mandate werden aufgrund der Bevölkerungsstärke zwischen den Amtsbezirken Courtelary und Moutier aufgeteilt. Der Bernjurassische Rat hat nach den Wahlen von April 2006 seine Arbeit am 1. Juni 2006 aufgenommen.
Die Kompetenzen des Bernjurassischen Rates umfassen zum einen Entscheide über Kulturförderungsbeiträge sowie Beiträge aus den Lotterie- und Sportfonds. Als Entscheidungsgremium verfügt er weiter über Befugnisse im Bereich der Schulkoordination mit der Region Jura und der Westschweiz. Er ist schliesslich ermächtigt, direkt mit den Verwaltungsstellen von benachbarten Kantonen und Regionen zu verkehren, sofern es sich um Geschäfte handelt, welche die Sprache, die Kultur oder die Verwaltung gemeinsamer Institutionen betreffen. Zum anderen übt der Bernjurassischen Rat jedoch auch die Rechte der politischen Mitwirkung nach Sonderstatutsgesetz aus. So besitzt er zu im Sonderstatutsgesetz aufgezählten Vorlagen das Recht zur Stellungnahme sowie zur Antragstellung. Die Stellungnahme und der Antrag des Bernjurassischen Rats werden überdies in einem besonderen Abschnitt des Vortrags (d. h. „Botschaft“) zur betreffenden Vorlage festgehalten. Der Bernjurassische Rat kann weiter von sich aus Anträge unterbreiten zu Gegenständen, die für den Berner Jura von allgemeinem Interesse sind. Schliesslich ist interessant, dass die bernjurassischen Gemeinden die Erfüllung kommunaler Aufgaben an den Rat übertragen können, um eine effiziente Aufgabenerfüllung zu ermöglichen.

Der Bernjurassische Rat setzt sich nach den ersten Wahlen von April 2006 folgendermassen zusammen:

	
	UDC

(SVP)
	PS

(SP)
	PRJB

(FDP BJ)
	PSA*
	PDC-PLJ*
(CVP-PLJ)
	AHPDN*
	EVP (PEV)
	AJU*
	Total

	Courtelary
	3
	3
	2
	
	
	
	
	2
	10

	Moutier
	2
	1
	2
	4
	1
	
	1
	
	11

	La Neuveville
	
	1
	1
	
	
	1
	
	
	3

	Total
	5
	5
	5
	4
	1
	1
	1
	2
	24


PSA: Parti socialiste autonome; PLJ: Parti libéral jurassien; AHPDN: Alliance hors parti du district de La Neuveville; AJU: Alliance Jurassienne.
Mitglieder nach Amtsbezirk:
	Courtelary:


	Bühler Manfred (UDC JB), Schnegg Fred-Henri (UDC JB), Vaucher Annelise (UDC JB), von Kaenel Walter (PRJB), Rérat Jean-Pierre (PRJB), Bigler Antoine (PS), Daetwyler Francis (PS), Gagnebin Christophe (PS), Boillat Stéphane (AJU), Chaignat Daniel (AJU) 


	La Neuveville: 

	Sunier Willy (PRDN), Gallaz Martine (PS), Membrez Francis (AHPDN) 

	Moutier: 

	Blanchard Jean-Michel (UDC), Geiser Pierre-André (UDC), Gsteiger Patrick (PEV), Astier Sylvain (PRJB), Schumacher Jean-Jacques (PRJB), Forster-Boivin Marcelle (PS), Vaquin Christian (PDC-PLJ), Aellen Jean-Pierre (PSA), Mercerat Pierre (PSA), Tolotti Enrico (PSA), Zuber Maxime (PSA). 


Rat für französischsprachige Angelegenheiten des zweisprachigen Amtsbezirks Biel

Der Rat für französischsprachige Angelegenheiten ist ebenfalls Ansprechpartner für den Regierungsrat und die Kantonsverwaltung. Er verfügt in Biel über ein Generalsekretariat und setzt sich aus fünfzehn Mitgliedern zusammen, welche von der Gemeindeversammlung Leubringen (diese wählt zwei Mitglieder) und vom Bieler Stadtrat für eine Periode von vier Jahren gewählt werden. Seinem Zweck entsprechend müssen mindestens zehn seiner Mitglieder französischsprachig sein. Der Rat wird von 2006 bis 2008 präsidiert von Béatrice Sermet-Nicolet. Als Vizepräsident amtet Marcel Guélat.
Der Rat für französischsprachige Angelegenheiten ist, zusammen mit dem Bernjurassischen Rat, befasst mit der Schulkoordination mit der Westschweiz. Der Bernjurassische Rat beteiligt ihn ausserdem, wenn seine Entscheide auch die französischsprachige Bevölkerung des Amtsbezirks Biel betreffen. Besonders wichtig sind die ihm gewährten politischen Mitwirkungsrechte zu Geschäften, welche, verallgemeinert, die französischsprachige Bevölkerung von Biel besonderes betreffen. Der französischsprachige Rat übt seine Mitwirkungsrechte auf gleiche Weise aus wie der Bernjurassische Rat (Stellungnahme, Antragstellung). 

Konferenz der Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten des Berner Juras und des zweisprachigen AmtsbezirksBiel)
Die bernjurassischen Gemeinden und der Amtsbezirk Biel haben 1994 eine Konferenz ihrer Gemeindepräsidenten (Gemeindepräsidentenkonferenz, online: <http://www.cmjb.ch/>) gegründet, welche durch das Sonderstatutsgesetz beibehalten wird. Die Konferenz stellt die Verbindung zwischen den angeschlossenen Gemeinden einerseits sowie dem Bernjurassischen Rat und dem Rat für französischsprachige Angelegenheiten des zweisprachigen Amtsbezirks Biel andererseits sicher. Deswegen kann sie verlangen, vom Bernjurassischen Rat sowie vom Rat für französischsprachige Angelegenheiten angehört zu werden. Sie kann ferner insbesondere die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch unter den Gemeinden fördern. Die Gemeindepräsidentenkonferenz tritt zweimal jährlich im Plenum zusammen.
Deputation

Anders als die beiden oben erwähnten Räte ist die Deputation ein Organ des Grossen Rates und beruht auf dem Gesetz über den Grossen Rat. Sie besteht aus den Grossratsmitgliedern aus dem Berner Jura sowie aus den französischsprachigen Grossratsmitgliedern des Wahlkreises Biel-Seeland. Diese treten vor jeder Parlamentssession zu einer Sitzung zusammen, um die anstehenden Sessionsgeschäfte vorzubereiten. U. a. werden auch während der Session ausserordentliche Sitzungen abgehalten. Zur Unterstützung verfügt die Deputation über ein eigenes Büro.

Die Deputation hat zur Aufgabe, im Grossen Rat die Anliegen der Bevölkerung des Berner Jura und der französischsprachigen Bevölkerung des Amtsbezirks Biel zu vertreten in Angelegenheiten, die diese besonders betreffen. Vereinigen Beschlüsse des Grossen Rates über solche Geschäfte nicht die Mehrheit der abgegebenen Stimmen der Deputation auf sich, so kann diese verlangen, dass eine andere Lösung zur Abstimmung gebracht wird. Um von diesem Mitwirkungsrecht Gebrauch zu machen, müssen allerdings mindestens drei Mitglieder der Deputation vor der Abstimmung eine gesonderte Auszählung der Stimmen verlangen („getrennte Abstimmung“). Stimmt danach der Beschluss des Grossen Rates mit jenem der Deputation nicht überein, so wird das Geschäft an den Regierungsrat zurückgewiesen. Dieser kann nach Anhören der Deputation dem Grossen Rat eine andere Lösung unterbreiten. Das Geschäft wird daraufhin im Grossen Rat erneut traktandiert, wobei diesmal das Recht auf getrennte Abstimmung nicht mehr besteht (nur „aufschiebendes Veto“). 
Die Deputation setzt sich parteipolitisch derzeit wie folgt zusammen:

	
	UDC
	PS
	PRD
	PSA
	PDC-PLJ
	Les Verts
	EDU/UDF
	Total

	Courtelary
	2
	2
	1
	
	
	1
	
	6

	Moutier
	
	
	1
	3
	1
	
	
	5

	La Neuveville
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	Bienne - Seeland
	1
	2
	1
	
	
	1
	
	5

	Total
	3
	4
	3
	3
	1
	2
	1
	17


Mitglieder:
Astier Sylvain (PRD) (Präsident), Moutier; Zuber Maxime (PSA) (Vizepräsident), Moutier; Aellen Jean-Pierre (PSA), Tavannes; Bornoz Flück Chantal (PS), La Heutte; Contini François (AVeS), Biel; Früh Marc (UDF), Lamboing; Gagnebin Christophe (PS), Tramelan; Hirschi Irma (PSA), Moutier; Leuzinger Yves (VLL), Les Reussilles; Lumengo Ricardo (PS), Biel; Moeschler Pierre Yves (PS), Biel; Renggli Marc (PRD), Biel; Rérat Jean-Pierre (PRD), Sonvilier; Schnegg Fred-Henri (UDC), Sonceboz; Struchen Béatrice (UDC), Epsach; Vaquin Christian (PDC), Moutier; Vaucher-Sulzmann Annelise (UDC), Cormoret.
Juradelegation des Regierungsrates

Gestützt auf das Organisationsgesetz hat der Regierungsrat eine regierungsrätliche Juradelegation (Regierungsausschuss) als Reflexionsinstrument geschaffen. Die Delegation (vor-) behandelt die jurassischen Angelegenheiten. Ihr gehören die Regierungsräte Philippe Perrenoud (Präsident) (SP), Werner Luginbühl (SVP) und Bernhard Pulver (GFL) an.
Interjurassische Versammlung

Die Interjurassische Versammlung (IJV; online: <http://www.assemblee-interjura.ch/>) wurde mit der „Vereinbarung vom 25. März 1994 zwischen dem Bundesrat, dem Regierungsrat des Kantons Bern und der Regierung der Republik und Kanton Jura betreffend die Institutionalisierung des interjurassischen Dialogs und die Bildung der Interjurassischen Versammlung“ geschaffen. Die Vereinbarung betrifft nicht den Amtsbezirk Biel. Die Versammlung setzt sich aus vierundzwanzig Mitgliedern zusammen, wobei der bernische Regierungsrat und die jurassische Regierung je zwölf Mitglieder bestimmen. Sechs Mitglieder der Berner Delegation sind zugleich Grossräte. Um Gültigkeit zu erlangen, bedürfen die Entscheide der Versammlung der mehrheitlichen Zustimmung beider Delegationen. 

Der Vereinbarung zufolge hat die Versammlung folgende Ziele:
· sie fördert in den verschiedenen Kreisen und Organen des Kantons Jura und des Berner Juras sowie zwischen den Jurassiern auf beiden Seiten der Kantonsgrenzen den Dialog über die Zukunft der jurassischen Gemeinschaft; 

· sie unterbreitet Vorschläge für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen dem Kanton Jura und dem Berner Jura in genau umschriebenen Aufgaben und konkreten Projekten und

· sie macht Vorschläge für Instrumente der Zusammenarbeit, wie etwa gemeinsame Übereinkommen oder Institutionen. 
Die interjurassische Versammlung hat dabei das Recht, sämtliche Sachthemen aufzugreifen, deren Behandlung sie als nützlich erachtet. 
Im September 2005 haben die beiden betroffenen Kantonsregierungen unter der Ägide des Bundesrates die Versammlung mit einer Studie über die institutionelle Zukunft der jurassischen Region beauftragt. Die (Gesamt-) Studie soll drei Teilstudien umfassen, nämlich eine Studie über ein neues politisches Kantonsgebilde mit sechs Bezirken, eine Studie über die Auswirkungen der direkten Partnerschaft, die sich aus den gemeinsamen interjurassischen Institutionen und dem Sonderstatut des Berner Juras ergeben und eine Studie über andere prüfenswerte Möglichkeiten, die von der Versammlung ausgemacht werden. Die entsprechenden Arbeiten wurden im August 2006 begonnen und werden voraussichtlich zwei Jahre dauern. 
Die Berner Delegation setzt sich parteienmässig wie folgt zusammen:
	
	UDC
	PS
	PRD
	PSA
	PDC
	UDF
	Les Verts
	Total

	Courtelary
	1
	1
	1
	1
	
	
	1
	5

	Moutier
	1
	1
	1
	2
	1
	
	
	6

	La Neuveville
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	Total
	2
	2
	2
	3
	1
	1
	1
	12


Mitglieder der Berner Delegation:

Sylvain Astier (Moutier), Aline Burkhalter (Tavannes), Pierre Corfu (Moutier), Marcelle Forster-Boivin (Moutier), Hubert Frainier (Belprahon), Marc Früh (Lamboing), Yves Leuzinger (Les Reussilles), Guy Montavon (Sonceboz), Claude Röthlisberger (Reconvillier), Annelise Vaucher (Cormoret), Walter Von Kaenel (St-Imier), Jacques Zumstein (St-Imier).
� Der Autor dankt Herrn Vize-Staatsschreiber Michel Schwob für hilfreiche und freundliche Auskunft zu den beschriebenen Institutionen. 
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